
 
A n t r a g : 

 
1. Die anliegende Satzung über die Abfall-
entsorgung in der Stadt Neumünster 
(Abfallwirtschaftssatzung) wird beschlos-
sen. 
 
2. Die anliegende Satzung 
der Stadt Neumünster über die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung der städti-
schen Einrichtungen zur Abfallentsorgung  
(Abfallgebührensatzung) wird beschlossen. 
 

 


